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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

In der Wintersession 2020 nahm sich der Nationalrat als Zweitrat der Änderung des
AHV-Gesetzes an, mit der den Behörden die systematische Verwendung der AHV-
Nummer als Personenidentifikator erlaubt werden sollte. Die Grüne Fraktion
beantragte die Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat, damit dieser statt der
systematischen Erlaubnis zur Verwendung der AHV-Nummer die systematische
Erlaubnis zur Verwendung einer nicht zurückrechenbaren Personennummer auf Basis
der AHV-Nummer ins Auge fassen solle. Werde aus der AHV-Nummer zuerst eine
registerspezifische, andere einmalige Nummer berechnet, aus der es jedoch umgekehrt
nicht möglich ist, die AHV-Nummer zurückzurechnen, werde die unerlaubte
Verknüpfung verschiedener Registerdaten zusätzlich erschwert und damit der
Datenschutz besser gewahrt, begründete Grünen-Sprecher Balthasar Glättli (gp, ZH) das
Anliegen seiner Fraktion. Den Mehraufwand für die registerspezifischen
Identifikationsnummern erachtete eine breite Ratsmehrheit im Vergleich zum
Sicherheitsgewinn – schliesslich habe nicht einmal der EDÖB etwas gegen die geplante
systematische Verwendung der AHV-Nummer einzuwenden gehabt, so SP-
Fraktionssprecher Cédric Wermuth (sp, AG) – jedoch als nicht verhältnismässig, wie es
GLP-Fraktionssprecherin Corina Gredig (glp, ZH) zusammenfasste, und lehnte die
Rückweisung mit 144 zu 37 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Ebenso erfolglos blieben
zwei Minderheitsanträge Barrile (sp, ZH), die beabsichtigten, den Kreis der zur
systematischen Verwendung der AHV-Nummer berechtigten Stellen weiter
einzuschränken als vom Bundesrat vorgesehen. Demgegenüber stimmte die grosse
Kammer einem Einzelantrag Romano (cvp, TI) mit 160 zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu und übernahm damit die vom Ständerat eingefügte Erweiterung der Befugnis zur
systematischen Verwendung der AHV-Nummer auf tripartite Kommissionen, die die
Einhaltung von allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen kontrollieren. Die
vorberatende SPK-NR hatte auf diese Ergänzung verzichten und dem Bundesrat folgen
wollen, weil sie befürchtete, diese Ausnahme vom Grundsatz, dass die Verwendung der
AHV-Nummer staatlichen Akteuren vorbehalten ist, könnte auch bei anderen Privaten
Begehrlichkeiten wecken. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die somit
differenzbereinigte Vorlage mit 145 zu 38 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. Nebst den
geschlossenen Grünen lehnte auch ein Teil der SVP-Fraktion den Entwurf ab. Zudem
schrieb die Volkskammer das Postulat 17.3968 betreffend ein Sicherheitskonzept für
Personenidentifikatoren stillschweigend ab. In der Schlussabstimmung hiess der
Nationalrat das Gesetz mit 148 zu 44 Stimmen bei 2 Enthaltungen gut, während die
Ständekammer dem Entwurf mit 39 zu 3 Stimmen zustimmte. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat als Zweitrat mit dem
Sozialversicherungsabkommen mit Tunesien. Philipp Nantermod (fdp, VS),
Kommissionssprecher der SGK-NR, erklärte der grossen Kammer, dass es im Abkommen
um die Koordinierung der Systeme der AHV und der IV gehe. Man wolle damit einerseits
Doppelversicherungen und andererseits Beitragslücken vermeiden. Die zusätzlichen
Kosten für die AHV würden sich bis in 60 Jahren auf ungefähr CHF 2.7 Mio. belaufen,
jedoch erwarte man erhebliche Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen sowie bei
den Zuschüssen zur Krankenversicherung und der Sozialhilfe. Seine
Kommissionskollegin Yvonne Feri (sp, AG) fügte an, dass die Schweiz den Dialog mit
Tunesien, trotz des unsicheren politischen Umfelds, aufrecht erhalte und damit den
demokratischen Übergangsprozess und die wirtschaftliche Entwicklung unterstütze.
Damit griff sie einem Minderheitsantrag Glarner (svp, AG) vor, der Nichteintreten
forderte. Nationalrat Glarner begründete diesen Antrag mit der Lage in Tunesien, die
von Korruption, Destabilisierung, islamischer Radikalisierung, Folter und
Gewaltanwendung geprägt sei. Zudem werde Homosexualität gesetzlich unter Strafe
gestellt, monierte er. Glarner brachte sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass
man mit einem Land ein Sozialversicherungsabkommen abschliessen wolle, gleichzeitig

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
AMANDO AMMANN
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aber die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aufgrund der dort vorherrschenden
Umstände nicht durchführen könne. Er verwies in seinen Ausführungen auch auf eine
Aussage seines SPK-NR-Kollegen Barrile (sp, ZH), wonach ehemalige tunesische
Parlamentsmitglieder willkürlich verhaftet und verurteilt würden. Besagter Barrile warf
Glarner daraufhin vor, das Kommissionsgeheimnis verletzt zu haben. Bundesrat Berset
erinnerte die grosse Kammer daran, dass das Abkommen dem Vorteil der Bevölkerung
beider Staaten gereiche. Der Minderheitsantrag würde somit primär Probleme für
tausende tunesische Arbeitnehmende in der Schweiz und Schweizer Arbeitnehmende
in Tunesien bedeuten. Er bat den Nationalrat daher, das Abkommen zu genehmigen.
Der Minderheitsantrag auf Nichteintreten wurde mit 132 zu 54 Stimmen gegen den
Widerstand der geschlossen auftretenden SVP abgelehnt. Auch bei der
Gesamtabstimmung unterlag die SVP. Der Bundesbeschluss wurde mit 134 zu 54
Stimmen angenommen. 

Die SVP wehrte sich auch in den darauf folgenden Schlussabstimmungen erfolglos
gegen das Abkommen, das mit 140 zu 51 Stimmen im Nationalrat und im Ständerat mit
38 zu 3 Stimmen problemlos angenommen wurde. 2

Im August 2022 publizierte der Bundesrat die Botschaft zur Genehmigung des
Abkommens zwischen der Schweiz und Albanien über soziale Sicherheit. Das
Abkommen schafft die völkerrechtliche Grundlage für die Koordinierung der Alters-,
Hinterlassenen- und Invaliditätsvorsorge beider Länder. Gemäss Botschaft entspricht
das Abkommen inhaltlich den Sozialversicherungsabkommen, welche die Schweiz mit
den anderen Balkanstaaten Montenegro, Serbien, Kosovo sowie Bosnien und
Herzegowina abgeschlossen hat. Dementsprechend regle es allgemein geltende
Grundsätze wie die Gleichbehandlung der Staatsangehörigen, die Auszahlung der
Renten ins Ausland, die Anrechnung von Versicherungszeiten, die Unterstellung von
Erwerbstätigen und die gegenseitige Verwaltungshilfe. Zudem enthalte es eine
Grundlage zur Bekämpfung von missbräuchlicher Inanspruchnahme von Leistungen.

Das Geschäft wurde in der Wintersession 2022 vom Nationalrat besprochen, wobei die
vorberatende SGK-NR das Geschäft mit grosser Mehrheit zur Annahme empfohlen
hatte. Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärte, dass die
Inanspruchnahme von Leistungen der Altersvorsorge im Ausland eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sei. Für die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme sei
jedoch der Abschluss eines zwischenstaatlichen Vertrags notwendig. Die Umsetzung
des Abkommens bringe zudem Mehrkosten von CHF 2.5 Mio. mit sich, wobei CHF 2 Mio.
zulasten der Versicherungen und die restlichen CHF 500'000 zulasten des Bundes
gingen. Es käme aber auch zu Einsparungen bei den Ergänzungsleistungen,
Prämienverbilligungen und der Sozialhilfe, indem die betroffenen Personen ihren
Wohnsitz nach Albanien verlegten. 
Eine Minderheit Glarner (svp, AG) beantragte dem Rat, nicht auf das Geschäft
einzutreten. Minderheitssprecher Glarner wies darauf hin, dass nur 70 Schweizerinnen
und Schweizer in Albanien lebten, im Vergleich zu den 3000 Albanerinnen und Albaner
in der Schweiz. Die SVP-Fraktion lehne das Abkommen ab, weil die Kaufkraftdifferenz
zum Überweisungsland nicht berücksichtigt werde, so Glarner. Zudem käme es bei
einer Umsetzung des Abkommens zu einem «Export der schweizerischen
Sozialversicherungsleistungen» und die AHV hätte Mehrkosten in Höhe von CHF 2 Mio.
zu tragen, obwohl deren Finanzierung nach 2030 nicht gesichert sei. Bundesrat Berset
erinnerte den Rat daran, dass das Abkommen identisch mit den bereits mit anderen
Balkanstaaten abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen sei. Die finanziellen
Auswirkungen bezeichnete er als gering, er hob jedoch die Bedeutung der
Betrugsbekämpfungsklausel hervor. Die grosse Kammer trat mit 125 zu 53 Stimmen (bei
1 Enthaltung) auf das Geschäft ein und genehmigte das Abkommen mit 129 zu 52
Stimmen (bei 2 Enthaltungen). Die Gegenstimmen stammten von der SVP-Fraktion. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Mai 2020 forderte Erich Hess (svp, BE) in einer parlamentarischen Initiative, dass
künftig AHV- und IV-Kinderrenten nur noch für in der Schweiz wohnhafte Kinder
ausbezahlt werden. Mit den Kinderrenten sollen die Lebenshaltungskosten von Kindern
in der Schweiz finanziert werden, argumentierte der Initiant, im Ausland würden
Auswanderer damit hingegen ihr Leben finanzieren. Zudem würden «im Ausland Kinder
von Einheimischen als eigene anerkannt, um so an die Geldzahlungen zu gelangen». 
Mit Verweis auf das Freizügigkeitsabkommen mit der EU, auf verschiedene bilaterale
Sozialversicherungsabkommen sowie darauf, dass die Rentnerinnen und Rentner, die
heute im Ausland lebten, früher genauso Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hätten,
beantragte die SGK-NR mit 18 zu 7 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Glarner (svp, AG) verlangte hingegen eine Reduktion des
Missbrauchspotenzials durch «zielgerichtete [...] Gesetzesänderungen». 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative von
Erich Hess (svp, BE), wonach AHV- und IV-Kinderrenten zukünftig nur noch für in der
Schweiz wohnhafte Kinder ausbezahlt werden sollen. Erich Hess und Andreas Glarner
(svp, AG) erläuterten dabei die Funktionsweise der von ihnen angeprangerten
kriminellen Machenschaften, die zu unzulässigen Bezügen von Kinderrenten im Ausland
führten. So gingen beispielsweise Mütter mit vielen Kindern auf AHV-Rentner zu oder
man besorge sich eine Bescheinigung für nicht vorhandene Kinder. Lorenz Hess (bdp,
BE) wehrte sich einerseits gegen den Begriff «Geschäftsmodell», den Glarner
verwendet hatte, da solche Machenschaften nur in Einzelfällen vorkämen. Zudem
erhielten nach der Formulierung der parlamentarischen Initiative auch Personen, die
mit ihren eigenen Kindern aus der Schweiz ausgereist sind, keine Kinderrenten mehr.
Mit 136 zu 52 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen Folgegeben aus, Zustimmung
fand die Initiative in der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2020, S. 2345 ff.; AB NR, 2020, S. 2728; AB SR, 2020, S. 1437; BBl, 2020, S. 9951 ff.
2) AB NR, 2022, S. 23 ff.; AB NR, 2022, S. 625; AB SR, 2022, S. 252; Medienmitteilung SGK-NR vom 4.2.22
3) AB NR, 2022, S.2109f.; BBl, 2022 2193; BBl, 2022 2195; Medienmitteilung SGK-NR vom 11.11.22
4) Bericht SGK-NR vom 25.03.21
5) AB NR, 2021, S. 1315 ff.; Bericht SGK-NR vom 25.3.21
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